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Rhein-Erft-Kreis 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
über die Ersatzbestimmung für ein Mitglied  

 des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises  
 
 
 
Herr Thomas Klausnitzer hat am 26.10.2012 gem. § 38 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) sein Kreistagsmandat 
mit Ablauf des 30.11.2012 niedergelegt.  
 
Mit Wirkung vom 05.12.2012 ist nach der Reserveliste der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
(CDU) als Nachfolger Herr Heinrich Flamm, Max-Born-Str. 4 in 50126 Bergheim, der in der Reserveliste der 
CDU ausdrücklich als Ersatzbewerber für Herrn Klausnitzer im Kreiswahlbezirk und auf der Reserveliste 
bezeichnet ist, gem. § 45 Abs. 1 KWahlG an die Stelle des Ausgeschiedenen getreten und Mitglied des 
Kreistages des Rhein-Erft-Kreises geworden. 
 
Diese Feststellung der Ersatzbestimmung wird hiermit gem. § 45 Abs. 2 KWahlG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Gegen diese Feststellung können 
 
-  jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 
 
-  die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen 

haben, sowie 
 
-  die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises 
Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist beim Landrat des Rhein-Erft-Kreises als Wahlleiter, Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim, 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift (Kreishaus Bergheim, Zimmer: 2.123) zu erklären. 
 
 
Bergheim, den   07.12.2012 
 
gez. 
 
Michael Vogel 
Kreisdirektor 
als stellv. Wahlleiter  
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Anlage 1 

 

S a t z u n g 

 

des Rhein-Erft-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung nach der 

Satzung über die Abfallentsorgung im Rhein-Erft-Kreis vom 12.12.2012 

 

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW 1994 S. 646/SGV NRW 2021) zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S. 685) und der §§ 1, 2, 4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 

(GV NRW, S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2011 (GV. NRW. S.687) 

hat der Kreistag des Rhein-Erft-Kreises am 06.12.2012 die folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Gebührengegenstand 

Für die Inanspruchnahme der vom Rhein-Erft-Kreis zur Verfügung gestellten 

Abfallentsorgungsanlagen werden Benutzungsgebühren nach dieser Gebührensatzung 

erhoben. Diese Satzung gilt nicht für ausgeschlossene Abfälle im Sinne der 

Abfallentsorgungssatzung des Rhein-Erft-Kreises. 

 

 

§ 2 

Gebührenpflichtige 

Zur Zahlung der Gebühren sind die kreisangehörigen Kommunen und alle Abfallerzeuger 

und Abfallbesitzer verpflichtet, welche die vom Rhein-Erft-Kreis zur Verfügung gestellten 

Abfallentsorgungsanlagen in Anspruch nehmen, sowie die von ihnen mit der Verbringung 

von Abfällen in diese Anlagen Beauftragten. Mehrere Gebührenpflichtige haften als 

Gesamtschuldner. 
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§ 3 

Gebührensätze 

Ab 01. Januar 2013 gelten folgende Gebührensätze: 

 

 Abfallart Gebühr  

1. Haus- und Sperrmüll 158,70 €/t 

2. Rechengut, Sandfangrückstände, Straßenkehricht, 

Marktabfälle (Infrastrukturabfälle) 

158,70 €/t 

3. Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (alle 

überlassungspflichtigen Abfallarten gem.  Abfallsatzung des 

Rhein-Erft-Kreises) 

158,70 €/t 

4. Garten- und Parkabfall (nicht vorsortiert) 158,70 €/t 

5. Garten- und Parkabfall (vorsortiert) 26,76 €/t 

6. Bioabfall 50,60 €/t 

7. Kleinanliefererstation Haus Forst 

Sperrmüll, Baumischabfall u.a. 

bei einer Mindestgebühr von  

158,70 €/t  

5,00 €/Anlieferung 

8. Kleinanliefererstation Haus Forst 

Grünabfälle 

bei einer Mindestgebühr von  

26,76 €/t 

5,00 €/Anlieferung 

9. Kleinanliefererstation Haus Forst 

Papier, Metall, Hohlglas (Verpackungen), 

Leichtstoffverpackungen in haushaltsüblichen Mengen sowie 

Elektroaltgeräte gem. ElektroG soweit diese Abfälle 

sortenrein angeliefert werden  
gebührenfrei 

10. Schadstoffhaltige Abfälle bis 20 kg/Anlieferung gebührenfrei 

11. Schadstoffhaltige Abfälle bei Anlieferungen > 20  

kg/Anlieferung sowie Altöl 

     2.000 €/t 
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§ 4 

Entstehung und Fälligkeit 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Annahme der Abfälle gem. § 15 Abs. 2 der Satzung 

über die Abfallentsorgung im Rhein-Erft-Kreis. 

 

(2) Die Gebühr für die Abfallentsorgung ist sofort in bar bzw. EC-Cash an der Kasse der 

Abfallentsorgungsanlage zu entrichten. Ausgenommen hiervon sind die 

kreisangehörigen Kommunen sowie andere Anlieferer, soweit sie vom Rhein-Erft-Kreis 

als Daueranlieferer anerkannt worden sind. Voraussetzung für die Anerkennung als 

Daueranlieferer ist   

a) die monatliche Anlieferung von mehr als 10 t/Monat bzw. mehr als 120 t/Jahr  

und 

b) die Vorlage einer Einzugsermächtigung 

und 

c) die schriftliche Zustimmung des Rhein-Erft-Kreises. 

 

Für die kreisangehörigen Kommunen und die anerkannten Daueranlieferer erfolgt die 

Gebührenerhebung durch Gebührenbescheid. Die Gebühren sind 14 Tage nach Bekanntgabe 

des Gebührenbescheides fällig. 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2013 in Kraft. 

 

Die Satzung des Rhein-Erft-Kreises über die Erhebung von Gebühren für die 

Abfallentsorgung in der Fassung vom 14.12.2011 (Abl. Rhein-Erft-Kreis Nr. 50/11 vom 20.12.2011) 

ist letztmalig anzuwenden auf gebührenpflichtige Tatbestände, die vor dem 01.01.2013 

entstanden sind. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird daraufhingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens-und Formvorschriften der Kreisordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines 

Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet 

oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Br~ jo: zembeT2012 

Werner Stump , 

Landrat 
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Bekanntmachung 

des Jahresabschlusses der Stadt Bedburg zum 31.12.2011 

Der Rat der Stadt Bedburg fasste in seiner Sitzung am 11. Dezember 2012 folgen
den Beschluss: 

"Der Rat beschließt auf einstimmige Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschus
ses 

~ den Jahresabschluss festzustellen und 
~ den Jahresfehlbetrag (7.388.379,82 Euro) in Höhe von 5.852.565,83 Euro der 

Ausgleichsrücklage und in Höhe von 1.535.814,09 Euro der Allgemeinen 
Rücklage zu entnehmen. 

"Die Ratsmitglieder beschließen auf einstimmige Empfehlung des Rechnungsprü
fungsausschusses, dem Bürgermeister die Entlastung zu erteilen. " 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht zum 31.12.2011 liegen bis zur Feststel
lung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme im Rathaus Kaster, Am 
Rathaus 1, Zimmer 6 und 7,50181 Bedburg zur Einsichtnahme aus, und zwar zu 
den aktuell geltenden Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Bedburg. 

Nachstehend werden die auf den 31.12.2011 festgestellte Bilanz und die Ergebnis
rechnung 2011 bekannt gemacht. 

Stadt Bedburg 

Bedburg, 12.12.2012 
Koerdt 

Bürgermeister 
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Zweiunddreißigste Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

 Benutzung der Obdachlosenunterkünfte  
der Stadt Bedburg vom 12.12.2012 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/ SGV 
NW 2023), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV NW S. 630), 
der §§ 2, 4 und 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 
(GV NW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), hat der 
Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 11.12.2012 folgende Zweiunddreißigste Änderungssat-
zung erlassen: 
 
Artikel I 
 
§ 3 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunter-
künfte der Stadt Bedburg wird wie folgt gefasst: 
 

§ 3 
Höhe der Benutzungsgebühr 

 
(1) Die Benutzungsgebühr wird für Obdachlosenunterkünfte  

 
a) für abgeschlossene Wohnungen auf 6,00 € pro Quadratmeter und Monat und  
b) für eine Unterbringung in Mehrpersonenunterkünfte auf 244,00 € je Person und   
    Monat 
 
festgesetzt. 

  
(2) Zur Nutzfläche gehören auch die auf eine abgeschlossene Unterkunftseinheit ent- 
     fallenden Anteile an den Gängen. 
 
 
Artikel II 
 
Diese Zweiunddreißigste Änderungsatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte der Stadt Bedburg tritt am 01.01.2013 in 
Kraft.  
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
50181 Bedburg, den 12.12.2012 
 
(gez.) 
 
Koerdt 
Bürgermeister 
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Sechste Änderungssatzung der Stadt Bedburg  

über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen  
für die Unterbringung von Spätaussiedlern,  

ausländischen Flüchtlingen, Asylberechtigten und sonstigen  
nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
leistungsberechtigten Personen vom 12.12.2012 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/ SGV 
NW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.September 2012 (GV NW S. 630), der §§ 2, 4 und 6 
Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), der §§ 1, 2 und 6 Lan-
desaufnahmegesetz vom 28.02.2003 (GV NW S. 95), zuletzt geändert am 21. November 2006 (GV 
NW S. 570) sowie der §§ 1, 2 und 6 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 28.02.2003 (GV NW S. 
95), zuletzt geändert am 21. November 2006 (GV NW S. 570), § 1 des Asylbewerberleistungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. August 1997 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22. November 2011 (BGBl. I S. 2258), hat der Rat der Stadt Bed-
burg in seiner Sitzung am 11.12.2012 folgende Sechste Änderungssatzung beschlossen: 
 
 
Artikel I 

 
§ 5 der Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen für die 
Unterbringung von Spätaussiedlern, ausländischen Flüchtlingen, Asylberechtigten 
und sonstigen nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) leistungsberechtig-
ten Personen wird wie folgt neu gefasst: 
 

 
§ 5 

Gebührenberechnung 
 
Die Gebühr für die Nutzung der Übergangswohnheime wird auf monatlich 170 € pro 
Person festgesetzt. 
 
 
Artikel II  

 
Diese Sechste Änderungsatzung über die Errichtung und Unterhaltung von Über-
gangsheimen für die Unterbringung von Spätaussiedlern, ausländischen Flüchtlin-
gen, Asylberechtigten und sonstigen nach § 1 Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) leistungsberechtigten Personen tritt am 01.01.2013 in Kraft.  
 
 
 

 
Bekanntmachungsanordnung  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

14



 
 
b) 

 
die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
50181 Bedburg, den 12.12.2012 
 
(gez.) 
 
Koerdt 
Bürgermeister 
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Zehnte Änderungssatzung zur Gebührensatzung 

zur Satzung über die Abfallentsorgung 
der Stadt Bedburg vom 12.12.2012 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 630), der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), und des § 
9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW) vom 21. Juni 1988 (GV NRW. S. 
250), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 863, 975), 
hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 11.12.2012 folgende Zehnte Änderungssatzung 
zur Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Bedburg beschlossen: 
 
 
Artikel I 
 
§ 3 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühr für einen Restmüllbehälter, der am bedarfsorien-

tierten Behälterentleerungsverfahren angeschlossen ist, beträgt 
 
 a) für      80 l-Behälter je Entleerung 7,11 € 
 b) für    120 l-Behälter je Entleerung 10,67 € 
 c) für    240 l-Behälter je Entleerung 21,34 € 
 d) für    770 l-Behälter je Entleerung 68,46 € 
 e) für 1.100 l-Behälter je Entleerung 97,80 € 
 
 Gebührenmaßstab ist der Literpreis, dieser beträgt 0,08891045 €. 

Als Mindestinanspruchnahme wird entsprechend § 11 Abs. 2 der Abfallentsorgungssatzung der 
Stadt Bedburg monatlich eine Entleerung zugrunde gelegt. 
 

(2) Die Abfallentsorgungsgebühr für die Abfuhr von städtischen Abfallsäcken beträgt je Stück 70 l-
Abfallsack 6,22 €. 
 

(3) Die Gebühr für die Behältergestellung eines Restmüllbehälters durch die Stadt beträgt jährlich 
 

 a) für      80 l-Behälter  1,63 € 
 b) für    120 l-Behälter  1,63 € 
 c) für    240 l-Behälter  1,63 € 
 d) für    770 l-Behälter  1,63 € 
 e) für 1.100 l-Behälter  1,63 € 
  

Der Benutzer erwirbt durch die Zahlung der Bereitstellungsgebühr kein Eigentum an den Ab-
fallbehältern. 
 

(4) (aufgehoben) 
 

(5) Pro angemeldetem Restmüllbehälter wird eine 240 l-Biotonne ohne Erhebung einer separaten 
Gebühr abgefahren. Bei Verzicht auf die Biotonne für ein volles Kalenderjahr wird auf die 
Restmüllgebühr nach § 3 Abs. 1 dieser Satzung ein auf das Kalenderjahr bezogener Abschlag 
wie folgt gewährt: 
 

 a) bei einem 80 l-Restmüll-Behälter  6,00 € 
 b) bei einem 120 l-Restmüll-Behälter  9,00 € 
 c) bei einem 240 l-Restmüll-Behälter  19,00 € 
 d) bei einem 770 l-Restmüll-Behälter  60,00 € 
 e) bei einem 1.100 l-Restmüll-Behälter  86,00 € 
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 Erfolgt eine Anmeldung der Biotonne während des Kalenderjahres, so ist der gewährte Gebüh-
renabschlag in voller Höhe vom Gebührenpflichtigen zu erstatten. 
 
Bei Beginn der Gebührenpflicht für ein Restmüllgefäß während des Kalenderjahres wird bei 
sofortigem Verzicht auf die Biotonne der Abschlag anteilig für jeden vollen Monat ab Beginn 
der Gebührenpflicht bis zum Ende des Kalenderjahres gewährt. 
 
Bei Beendigung der Gebührenpflicht für ein Restmüllgefäß während eines Kalenderjahres ist 
ein gewährter Abschlag anteilig für jeden vollen Monat ab dem Ende der Gebührenpflicht bis 
zum Ende des Kalenderjahres vom Gebührenpflichtigen zu erstatten. 
 

(6) Der gebührenpflichtige Benutzer eines 770 l-Restmüllbehälters erhält auf Antrag bis zu 3 Bio-
tonnen und der gebührenpflichtige Benutzer eines 1.100 l-Restmüllbehälters erhält auf Antrag 
bis zu  4 Biotonnen, ohne dass hierfür weitere Gebühren fällig werden.  
Der Gebührenabschlag nach Absatz 5 wird je Restmüllbehälter nur ein Mal gewährt. 
 

(7) Meldet der Gebührenpflichtige neben der oder den gebührenfreien Biotonnen eine oder meh-
rere zusätzliche 240 l-Biotonnen an, so wird für jede weitere zur Anmeldung gebrachte 240 l-
Biotonne eine Jahresgebühr von 48,50 € fällig. Erfolgt eine An- oder Abmeldung der zusätzli-
chen gebührenpflichtigen Biotonne während des Kalenderjahres, so erfolgt keine Reduzierung 
der angegebenen Jahresgebühr. 
 

(8) (aufgehoben)  
 

(9)  (aufgehoben)  
 

(10) Für einen Wechsel des Zählgerätes (Elektrochip) wegen Volumenänderung des Restmüllgefä-
ßes sowie für Behälterwechsel (Volumenwechsel) bei der Papiertonne (Blaue Tonne) wird eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 5,00 € erhoben.   

 
(11) Für die Ausgabe von je 5 kompostierbaren Papiersäcken für die Grünabfuhr (entspricht 

einer Verkaufseinheit) wird eine Gebühr von 1,50 € erhoben.  
 
Artikel II 
 
§ 5 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Für die zugelassenen Restmüllbehälter werden Vorausleistungen auf der Basis der durch-
schnittlichen Entleerungshäufigkeit je Gefäßart pro Jahr erhoben. Daraus ergeben sich unter 
Beachtung des § 4 Abs. 3 dieser Satzung folgende jährliche Vorausleistungen für das Rest-
müllgefäß:  
 
a) 80 l-Behälter 15 Leerungen 106,65 € 
b) 120 l-Behälter 16 Leerungen 170,72 € 
c) 240 l-Behälter 19 Leerungen 405,46 € 
d) 770 l-Container 22 Leerungen 1.506,12 € 
e) 1.100 l-Container 33 Leerungen 3.227,40 € 
 
 
Artikel III 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
50181 Bedburg, den 12.12.2012 
 
(gez.) 
 
Koerdt 
Bürgermeister 
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Vierte Änderungssatzung zur Satzung  

über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalanschlussbeiträgen 
 und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse 

der Stadt Bedburg vom 12.12.2012 
 
Aufgrund der §§ 7, 8, 9 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 630), der §§ 1, 2, 4, 6 
bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. 
Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 
(GV. NRW. S. 687), und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG 
NRW) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
16.03.2010 (GV. NRW. 2010, S. 185), hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 11.12.2012 
folgende Vierte Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren, Kanalan-
schlussbeiträgen und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse beschlossen: 
 
 
Artikel I 
 

§ 4 Abs. 5 erhält folgende Fassung: 
 
Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück nachweisbar 
verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen abgezogen. Von dem Abzug sind 
Wassermengen bis zu 15 m³ jährlich ausgeschlossen. Der Gebührenpflichtige ist verpflichtet, 
den Nachweis über die verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen zu führen. Der 
Nachweis kann über einen ordnungsgemäß funktionierenden Wasserzähler oder durch 
nachprüfbare Unterlagen, aus denen sich insbesondere ergibt, aus welchen nachvollziehba-
ren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht zugeleitet wer-
den und wie groß diese Wassermengen sind, erfolgen. Die nachprüfbaren Unterlagen müs-
sen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück zu-
rückgehaltenen Wassermengen durchzuführen. Soweit der Gebührenpflichtige aus diesem 
Grund mittels eines speziellen Gutachtens den Nachweis erbringen will, hat er die gutachter-
lichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf vorher 
mit der Gemeinde abzustimmen. Erfolgt der Nachweis über einen Wasserzähler, so gilt Satz 
2 nicht. Der Abzug der auf dem Grundstück verbrauchten und zurück gehaltenen Wasser-
mengen ist bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides über die Kanal-
benutzungsgebühren geltend zu machen. 
 
 
Artikel II 
 

§ 4 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 
 
Ab dem Jahr 2013 beträgt die Gebühr je Kubikmeter Schmutzwasser 2,65 €. 
 
 
Artikel III 
 

§ 5 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Die Gebühr ab dem Jahr 2013 beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder 
befestigter Fläche nach § 5 Abs. 1 dieser Satzung jährlich 0,71 €. 
 
 
Artikel IV 
 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
50181 Bedburg, den 12.12.2012 
 
(gez.) 
 
Koerdt 
Bürgermeister 
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Zweite Änderungssatzung zur Satzung 

über die Erhebung von Friedhofsgebühren 
der Stadt Bedburg vom 12.12.2012  

 
Aufgrund des § 4 Bestattungsgesetz NRW vom 17.06.2003 (GV. NRW. S. 313), des § 7 Abs. 
2 i. V. m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. September 2012 (GV. NRW. S. 630), der §§ 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW 
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), hat der 
Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 11.12.2012 folgende Zweite Änderungssatzung 
zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Bedburg beschlossen: 
 
 
Artikel I 
 
Der Gebührentarif als Bestandteil der Satzung lt. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

Gebührentarif zu § 1 der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren  
in der Stadt Bedburg vom 15.12.2010  

in der Fassung der Zweiten Änderungssatzung 
 
1. Gebühren für Erwerb, Wiedererwerb und Verlängerung von Nutzungsrech-

ten (je Grabstelle) 
 

1.1. Erdreihengrab          1.800,00 € 
1.2. Erdkindergrab (unter 5 Jahre)            750,00 € 
1.3. Erdwahlgrab           2.075,00 € 
1.4. anonymes Erdreihengrab       2.150,00 € 
1.5. Urnenreihengrab               750,00 € 
1.6. Urnenwahlgrab             750,00 € 
1.7. anonymes Urnengrab          850,00 € 
1.8. vorzeitige Rückgabe von Gräbern (je Jahr)         30,00 € 
 
Mit den Gebühren nach Ziffer 1.1 und 1.3 bis 1.7 wird der Erwerb des Nutzungs-
rechts für 25 Jahre abgegolten. Mit der Gebühr nach Ziffer 1.2 wird der Erwerb für 
15 Jahre abgegolten. Für den Wiedererwerb bzw. die Verlängerung des Nut-
zungsrechts der Gebühren nach Ziffer 1.3 und 1.6 werden 1/25 der jeweiligen 
Gebühr pro Jahr festgesetzt. 
 

2. Gebühren für die Grabanfertigung 
 

2.1. Erdbestattung  von montags bis freitags 12.00 Uhr 
2.2. Erbestattung von freitags ab 12.00 Uhr sowie samstags 
2.3. Erdbestattung an Sonn- und Feiertagen 
2.4. Erdbestattung Kindergrab von montags bis freitags 12.00 Uhr  
2.5. Erdbestattung Kindergrab von freitags ab 12.00 Uhr sowie 

samstags 
2.6. Erdbestattung Kindergrab an Sonn- und Feiertagen 
2.7. Urnenbestattung von montags bis freitags 12.00 Uhr 
2.8. Urnenbestattung von freitags ab 12.00 Uhr sowie samstags 
2.9. Urnenbestattung an Sonn- und Feiertagen 

720,00 € 
1.080,00 € 
1.440,00 € 

360,00 € 
 

540,00 € 
720,00 € 
144,00 € 
212,00 € 
288,00 € 
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3. Gebühren für Einebnungen  
 

3.1. Einebnung Erdgrab je Stelle            66,00 € 
3.2. Entfernung Grabstein           133,00 € 
3.3. Entfernung einer Einfassung für eine Grabstelle       133,00 € 
3.4. Entfernung einer Einfassung für jede weitere Grabstelle        66,00 € 
3.5. Entfernung einer Abdeckplatte          133,00 € 
3.6. Berechtigungsscheine             17,00 € 
3.7. Einebnung Urnengrab             33,00 € 
3.8. Entfernung Grabstein             66,00 € 
3.9. Entfernung einer Einfassung für eine Grabstelle         66,00 € 
3.10. Entfernung einer Einfassung für jede weitere Grabstelle        33,00 € 
3.11. Entfernung einer Abdeckplatte            66,00 € 

 
4. (gestrichen) 
 
5. Gebühren für die Genehmigung von Grabmalen und das Verlegen von Ein-

fassungen 
 
für jede Genehmigung; auch wenn mehrere in einem Bescheid  
zusammengefasst werden              22,00 € 
 

6. Gebühren für Umbettungen 
 

6.1. Umbettungen von Erdbestattungen vor Ablauf der Ruhefrist sind grundsätz-
lich nur durch eine Fachfirma möglich. Deren Beauftragung erfolgt durch den 
Nutzungsrechtinhaber. 

6.2. Für sonstige Ausgrabungen werden Gebühren nach dem tatsächlichen Ar-
beitsaufwand erhoben. Der Stundensatz wird festgesetzt auf         39,50 € 

 
7. Gebühren für Sonderleistungen 

 
Werden auf Wunsch Sonderleistungen erbracht, die im vorstehenden Gebühren-
tarif nicht vorgesehen sind, werden die tatsächlich entstehenden Kosten berech-
net. 
 

 
Artikel II 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft.  
 

 
Bekanntmachungsanordnung  

 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
50181 Bedburg, den 12.12.2012 
 
(gez.) 
 
Koerdt 
Bürgermeister 
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Neunte Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Bedburg  

über die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege  
und Plätze und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren  

(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
vom 12.12.2012 

 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 
September 2012 (GV. NRW. S. 630), der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 687), 
und der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG) 
vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 
(GV. NRW. S. 390), hat der Rat der Stadt Bedburg in seiner Sitzung am 11.12.2012 
folgende Neunte Änderungssatzung zur Straßenreinigungs- und Gebührensatzung 
beschlossen: 

 
Artikel I 
 
§ 5 erhält folgende Fassung: 
 

Gebührensatz 
 
(1) Wird nur die Winterwartung von der Stadt ausgeführt, so beträgt die Benut-

zungsgebühr jährlich je veranlagtem Frontmeter: 
 

bei Anliegerstraßen 2,51 € 
bei Innerortsstraßen 2,19 € 
bei Hauptgeschäftsstraßen 1,93 € 
bei überörtlichen Straßen 1,75 € 

 
(2) Wird neben der Winterwartung auch die Fahrbahnreinigung durch die Stadt 

durchgeführt, erhöhen sich die Benutzungsgebühren um jährlich 1,62 € je veran-
lagtem Frontmeter Reinigungsstrecke. 

 
 
Artikel II 
 
Das Straßenverzeichnis, das Bestandteil der Satzung ist, wird mit der beigefügten 
Anlage geändert. 
 
 
Artikel III 
 
Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung  
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-

verfahren wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungs-
plan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
 
50181 Bedburg, den 12.12.2012 
 
(gez.) 
 
Koerdt 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung der 
STADT BEDBURG 

 
betreffend den 

Offenlagebeschluss der Planung für den Bebauungsplan 
Nr. 33 / Bedburg, 7. vereinfachte Änderung, 

- Neusser Straße zwischen Wiesenstraße und Gartenstraße -  
 
hier: Bekanntmachung der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 i. V. m. § 13 BauGB 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 
20.11.2012 den Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan Nr. 33/Bedburg, 7. ver-
einfachte Änderung gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13 BauGB in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) gefasst. Der Offenlage-
beschluss wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich bekanntgemacht.  
 
 
Der Geltungsbereich der 7. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 / 
Bedburg liegt im Ortsteil Bedburg zwischen Wiesenstraße und Gartenstraße und be-
steht aus den Parzellen Gemarkung Lipp, Flur 1, Nrn. 300, 301, 310 (Teilfläche), 311 
(Teilfläche), 441 (Teilfläche), 442 (Teilfläche) 443, 459, 460, 504, 526, 590, 621, 622, 
631, sowie 707. 
 
Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches der 7. vereinfachten Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 33 / Bedburg ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
 
Ziel dieser Bebauungsplanänderung ist die Sicherstellung einer mit dem vorhande-
nen Bestand verträglichen Bebauung der Freibereiche.  
 
Im Wege der förmlichen Offenlage (Auslegung) der Planung besteht gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB für Jedermann (Öffentlichkeit) Gelegenheit, sich über den Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 33/Bedburg, 7. vereinfachte Änderung sowie die allgemei-
nen Ziele und Zwecke, die wesentlichen Auswirkungen der Planung mit Begründung 
und Anlagen hierzu in der Zeit vom  
 

Mittwoch, 02. Januar 2012 bis Dienstag, 05. Februar 2013 (einschließlich) 
 
während der Dienststunden, und zwar montags und dienstags von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mittwochs von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, 
donnerstags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie frei-
tags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, 
Am Rathaus 1, Zimmer 205, 50181 Bedburg, zu unterrichten.  
 
 
 
 
 



 

 

Der Planentwurf hängt auch im Aushangkasten des Rathauses in Kaster, 2. Oberge-
schoss, zur Einsicht aus. Gleichzeitig besteht Gelegenheit zur Äußerung und Erörte-
rung der Planung mit einem sachkundigen Vertreter der Stadtverwaltung sowie Stel-
lungnahmen mündlich, zur Niederschrift oder schriftlich vorzutragen. Es liegen all-
gemeine Angaben zu den umweltbezogenen Auswirkungen in der Planbegründung 
vor, die in der Folge der Planung zu erwarten sind. Zudem liegen Gutachten zum 
Straßenverkehrslärm sowie zum Artenschutz vor. 
 
Zum Planentwurf nebst Begründung und Anlagen können auch schriftliche Stellung-
nahmen abgegeben werden. Nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über diesen Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Aus-
legung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden (sog. Präklusion von Einwen-
dungen). 
 
Bedburg, 17.12.2012 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister 
 

  
(Gunnar Koerdt) 
 
 Hinweise: 
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB 

über die Entschädigung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das vom Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

 
2. Hinweis gemäß § 4a Abs. 6 BauGB: 

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, können bei der Beschlussfas-
sung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben, sofern die Gemeinde de-
ren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von Bedeutung ist. 

 
3. Hinweis gem. § 47 Abs. 2a VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung): 

Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungs-
plan oder eine Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 
des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzulässig, wenn die den An-
trag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen 
der öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen 
der Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und 
§ 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im 
Rahmen der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
 

4.  Hinweis gemäß § 13 Abs. 3 Satz 2 BauGB: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird von der Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB abgesehen. 

 
 



 

 

Lageplan Bebauungsplan Nr. 33 / Bedburg, 7. vereinfachte. Änderung 
 

 

 
 
 
 



Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH 

Willy-Brandt-Platz 1, 50126 Bergheim 

Amtsgericht Köln HRB 42013 

Gem. § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG geben wir bekannt: 

Wirlschaftsförderung 
Rhein-Erlt GmbH 

Mit Wirkung zum 20.10.2012 sind die Bürgermeister Dr. Franz-Georg Rips (Erftstadt), Wilfried Effertz (Els
dorf) sowie Hans-Willi Meier (Frechen) aus dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Rhein -Erft GmbH 
ausgeschieden. An deren Stelle sind Frau Bürgermeisterin Maria Pfordt (Bergheim), Herr Bürgermeister 
Frank Keppeler (Pu lheim) sowie Herr Bürgermeister Gunnar Koerdt (Bedburg) mit Wirkung zum 21 .10.2012 
als Mitglieder des Aufsichtsrates benannt worden . 

Bergheim, 11.12.2012 

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH 

Prof. Dr. Beate Braun 
Geschäftsführerin 



Haushaltssatzung 
der Musikschule La Musica 

Zweckverband der Städte Bedburg, Bergheim, 
Elsdorf, Kerpen und Pulheim 
für das Haushaltsjahr 2013 

Aufgrund des § 18 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 (GV. NRW S. 621), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV.NRW 2012 S. 436 ff), in Verbindung mit 
§§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land ~ordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV.NRW 2012 S. 436 ff) hat die Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Musikschule La Musica mit Beschluss vom 29. Oktober 2012 
folgende Haushaltssatzung erlasseri: 

§1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben 
des Zwecksverbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions
tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

festgesetzt. 

§2 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

§3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

951.600 € 
951.600 € 

940.700 € 

933.700 € 

O€ 

18.000 € 
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